
 

Seite 1 von 2 

 

 

Hygiene- und Schutzkonzept zur Sommer-Serenade 2020 
Für die Durchführung einer Sommer-Serenade auf dem Marktplatz in Oberviechtach gilt das folgende Hygiene- und 

Schutzkonzept der Stadtkapelle Oberviechtach e. V., vertreten durch 1. Vorsitzenden Michael Niebauer, Bürger-

meister-Fuhrmann-Straße 9, 92526 Oberviechtach. 

1. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

• Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen im Freien ein-
schließlich der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten auf Flu-
ren, Gängen, Treppen, Garderoben-, Kassen-, und Sanitärbereiche. 

• Bei Einsatz von Blasinstrumenten sowie bei Gesang ist ein erweiterter Mindestabstand von 2,0 Metern 
einzuhalten. 

• Besucherinnen bzw. Besucher und Mitwirkende haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, solange 
sie sich nicht an ihrem Platz befinden. Hiervon sind ausgenommen: 

• Mitwirkende, soweit dies zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Darbietung führt, 

• Mitwirkende, die für die künstlerische Darbietung einen festen Platz eingenommen haben und dabei 
den erforderlichen Mindestabstand einhalten (Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in 
diesen Fällen nur für Auf- und Abtritt), 

• Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, 

• Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf-
grund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. 

• Konzept zum Umgang mit Erkrankten und Verdachtsfällen: 
Vom Besuch und von der Mitwirkung an Veranstaltungen sind Personen (Mitwirkende und Besucherinnen 
bzw. Besucher) ausgeschlossen, die 

• in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten hatten o-
der 

• Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, wie Atemwegssympto-
me jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen. 

Sollten Personen während der Veranstaltung Symptome entwickeln, haben sie umgehend die Veranstal-
tung zu verlassen. Bei Auftreten von Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten Per-
sonen (Besucherinnen bzw. Besucher und Mitwirkende) während des Veranstaltungsbetriebs ist die Ver-
einsleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet 

• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter den 
Besucherinnen bzw. Besuchern, Mitwirkenden und Helfern zu ermöglichen, wird eine Dokumentation mit 
Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) 
einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthalts geführt. Eine Übermittlung dieser Informationen 
erfolgt ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung und gegenüber den zuständigen 
Gesundheitsbehörden. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und 
die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder un-
beabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. Mit-
wirkende, Besucherinnen und Besucher und Helfer sind bei der Datenerhebung entsprechend den Anfor-
derungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in ge-
eigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 

2. Umsetzung der Schutzmaßnahmen 

• Es werden an allen Ein- und Ausgängen Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. 

• Eine Bewirtung mit Speisen und Getränken findet nicht statt. 
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• Die Bestuhlung für maximal 200 Besucherinnen bzw. Besucher erfolgt grundsätzlich mit einem Mindest-
abstand von 1,5 Metern. Bestuhlt wird mit Einzelplätzen bzw. in Zweiergruppen für Personen aus einem 
Hausstand. Es werden ausschließlich Sitzplätze angeboten. 

• Ein- und Ausgänge werden zur Lenkung von Besucherinnen bzw. Besuchern, Mitwirkenden und weiteren 
am Veranstaltungsbetrieb beteiligten Personen geplant und durch entsprechende Beschilderung vorge-
geben. Um die von Besucherinnen bzw. Besuchern, Mitwirkenden und weiteren am Veranstaltungsbe-
trieb beteiligten Personen am Ende der Veranstaltung zu verteilen, dürfen die nun nicht mehr benötigten 
Eingänge auch zum verlassen des Veranstaltungsortes verwendet werden. 

• Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und Wartebereich werden entsprechend kenntlich gemacht. 

• Musikerinnen und Musiker stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch Aerosolausstoß 
zu minimieren. Querflöten und Holzbläser mit tiefen Tönen sollen möglichst am Rand platziert werden, da 
hier von einer erhöhten Luftverwirbelung auszugehen ist. 

• Dirigentinnen bzw. Dirigenten und Musikerinnen bzw. Musiker haben möglichst nur eigene Instrumente 
und Hilfsmittel zu verwenden. Ein Verleih von Musikinstrumenten oder deren Nutzung durch mehrere 
Personen darf nur nach jeweils vollständiger Desinfizierung stattfinden. 

• Angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasinstrumenten darf nur ohne Durchblasen von Luft abgelas-
sen werden. Das Kondensat muss von der Verursacherin bzw. vom Verursacher mit Einmaltüchern aufge-
fangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. Die Möglichkeit zur anschließenden Hän-
dereinigung muss gegeben sein. Ist dies nicht umsetzbar, dann muss eine Händedesinfektion zur Verfü-
gung stehen. Ein kurzfristiger Verleih, Tausch oder eine Nutzung von Blasinstrumenten durch mehrere 
Personen ist ausgeschlossen. 

• Notenmaterial, Stifte und andere Gegenstände werden stets nur von derselben Person genutzt. 

• Besucherinnen und Besucher sind nach Möglichkeit im Vorfeld (z.B. bei der Reservierung) darauf hinzu-
weisen, dass bei Vorliegen von Symptomen nach 1.4 sowie bei einem wissentlichen Kontakt zu einem be-
stätigten an COVID-19-Erkrankten in den letzten 14 Tagen ein Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen 
ist. 

• Besucherinnen und Besucher sind über die Regelungen zur Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
zu informieren. 

• Die maximale Belegungszahl von 200 von Besucherinnen bzw. Besuchern laut 6. BayIfSMV darf zu keinem 
Zeitpunkt überschritten werden. 

• Besucherinnen und Besucher sind über das Einhalten des Abstandgebots von mindestens 1,5 Metern und 
über die Reinigung der Hände unter Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten oder Handwaschgele-
genheiten mit Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

• Helferinnen und Helfer werden in die Schutzmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich ihrer Umsetzung ein-
gewiesen. 

Oberviechtach, 05. September 2020 

 

______________________________ 
Michael Niebauer 
1. Vorsitzender 

Anlagen: 

• Lageplan 

• Erfassungsbogen Kontaktdaten 

• Hinweisschild „Maske“ 

• Hinweisschild „Abstand“ 

• Hinweisschild „Handhygiene“ 

• Hinweis „Mund- Nase-Schutz“ 

• Schild „Veranstalter“ 

• Schild „Eingang“ 

• Schild „Ausgang“ 
Corona-Pandemie: Hygienekonzept Kulturelle Veranstaltungen und Proben: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-386/ 

Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

MARKTPLATZ - EINTRITT FREI

19. SEPTEMBER - 18:30 UHR

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-386/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1


 

Erhebung von Kontaktdaten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

Sommer-Serenade 19. September 2020 um 18:30 Uhr 
 
Aufzunehmen sind Kontaktdaten einer Person pro Hausstand, und zwar  

• Name, 

• entweder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder postalische Adresse (es genügt die Angabe eines dieser 

Daten) 

• und Zeitraum des Aufenthalts. 

Tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten in das Formular unter Ziffer 1 ein. Unter Ziffer 2 finden Sie die Informationen 

nach Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

1. Kontaktdaten 

Vorname 

 

Nachname 

Anschrift (alternativ kann die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben werden, s.u.) 

 

Telefonnummer 

 

E-Mail-Adresse 

Uhrzeit 

 

Unterschrift 

 

2. Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) 

Verantwortlicher für die Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten: 

Stadtkapelle Oberviechtach e. V. - 1. Vorsitzender Michael Niebauer, Bürgermeister-Fuhrmann-Straße 9, 92526 Oberviechtach 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Zweck: Rückverfolgbarkeit von Infektionen mit COVID-19;  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. d DSGVO (Verarbeitung personenbezogener Daten zum Schutz 

lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person). Hierzu zählt auch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung. 

Empfänger der erhobenen Kontaktdaten 

Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörden zur Nachverfolgung von 

möglichen Infektionswegen weitergegeben werden. 

Speicherdauer 

Die Kontaktdaten werden für einen Zeitraum von einem Monat aufbewahrt und dann vernichtet. 

Ihre Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten  

Sie haben als betroffene Person im Hinblick auf Ihre erhobenen personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft und  das 

Recht auf Berichtigung, sowie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gegenüber dem Gastronomieunternehmen ein Recht auf 

Löschung Ihrer Daten. Hierzu können Sie sich an das Unternehmen unter o.g. Kontaktdaten wenden. Das Unternehmen muss 

unabhängig davon nach Ablauf der o.g. Aufbewahrungsfrist die Daten löschen. 

Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, 

Promenade 18, 91522 Ansbach oder Postfach 1349, 91504 Ansbach; Telefon: 0981 180093-0; Telefax 0981 180093-800; 

https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html). 

https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html


Quelle: h�ps://www.openstreetmap.org/#map=19/49.46069/12.41952
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Lageplan Marktplatz

Veranstaltungsfläche

Registrierung

Gehweg

Absperrung



Bitte bis 
zum 

Sitzplatz 
eine Maske 

tragen.



Bitte 1,5 m 
Abstand 
halten.

1,5 m



Bitte die 
Handhygiene 

beachten

waschen desinfizieren



Veranstalter:

Stadtkapelle Oberviechtach e. V.
1. Vorsitzender Michael Niebauer

Bürgermeister-Fuhrmann-Straße 9
92526 Oberviechtach



Eingang



Ausgang



Bitte hier 
registrieren


